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Gremium Datum Zuständigkeit 
Kreistag 13.12.2007 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 
Beschluss der Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises 
für das Haushaltsjahr 2006 und Entlastung des 
Landrates 

 
 
Erläuterungen: 
 
 

S c h l u s s b e r i c h t  
 

 
des Rechnungsprüfungsausschusses des Rhein-Sieg-Kreises über die Prüfung der 
Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2006. 
Die Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2006 ist vom Landrat am 
08.03.2007 festgestellt worden. Sie war gemäß § 53 KrO in Verbindung mit § 101 Abs. 1 GO vom 
Rechnungsprüfungsausschuss darauf hin zu prüfen, ob 
 

- der Haushaltsplan eingehalten ist,  
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt sind, 
- bei den Einnahmen und Ausgaben nach geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 
- die Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des Vermögens und der Schulden 

eingehalten sind.  
 
Zur Durchführung der Prüfung bediente sich der Rechnungsprüfungsausschuss nach § 53 KrO in 
Verbindung mit § 101 Abs. 6 GO des Rechnungsprüfungsamtes des Rhein-Sieg-Kreises. Das 
Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis seiner Prüfung im Bericht vom 03.09.2007 dargestellt – 
gegliedert in einen allgemeinen und in einen gesonderten Berichtsband -, der zum Bestandteil 
des Schlussberichtes erklärt wird. Der Bericht sowie die zu den Prüfungsbemerkungen 
abgegebenen Stellungnahmen der Verwaltung sind in der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2007 beraten worden.  
 
Darüber hinaus wurden vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 12.09.2007 
folgende Haushaltsstellen bzw. Sachgebiete selbst geprüft:  
 
 
 
 
 



2 
 
  Prozesskosten 
         Schulungen allgemein und Schulungen im Rahmen der NKF-

Einführung 
  Ausgaben für Energie für die kreiseigenen Gebäude (Alter, 

technischer Stand der Anlagen, Fenster usw.)  
 UA 0100  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis 

und Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis: Auswirkungen 
auf die Personalsituation im kreiseigenen Rechnungsprüfungsamt  

 UA 6800 Bewirtschaftung Parkhaus: Darstellung der Gesamteinnahmen- 
und Gesamtausgabensituation auch mit Ausblick auf 2007  

 UA  7290 Tierkörperbeseitigung  
 UA  7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 HSt 0000.7181.6 Beihilfen für die Schulungsarbeit des Ringes politischer Jugend 
 HSt 1120.4000.5 Ausländerangelegenheiten: Personalausgaben; Zahl der zu 

bearbeitenden Fälle 
 HSt 4550.7660.2 Vollzeitpflege; Zahl der Fälle  
 HSt 4561.7611.9 Kosten der Unterbringung  
 
 
Die Prüfungen sowohl des Rechnungsprüfungsamtes als auch des 
Rechnungsprüfungsausschusses haben keine Bemerkungen ergeben, die einer vorbehaltslosen 
Entlastung des Landrates entgegenstehen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Kreistag fasst nachstehenden Beschluss: 
 
Die Jahresrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2006 schließt mit 
folgendem Ergebnis ab:  
 
Verwaltungshaushalt: 
bereinigte Solleinnahmen  381.819.434,33 € 
bereinigte Sollausgaben  415.056.013,11 € 
(darin enthalten sind neue Haushaltsausgabereste in 
Höhe von 2.446.712,67 €)  

  

Fehlbetrag    33.236.578,78 € 
 
 
Vermögenshaushalt: 
bereinigte Solleinnahmen   36.891.835,09 € 
bereinigte Sollausgaben   36.891.835,09 € 
(darin enthalten sind neue Haushaltsausgabereste in 
Höhe von 5.251.758,50 € und neue 
Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2.256.466,23 €)  

   

 
Die Prüfung der Rechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das 
Rechnungsprüfungsamt hat keine Beanstandungen ergeben, die einer Entlastung des 
Landrates entgegenstehen. Der Kreistag erkennt gemäß § 53 Kreisordnung in Verbindung 
mit § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung die Jahresrechnung an und erteilt dem Landrat 
vorbehaltlose Entlastung.  
 
In Vertretung 
 


